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A. Allgemeine Bedingungen 
 
1. Anwendungsbereich 
1.1 Diese Bedingungen gelten ausschließlich für 

Verträge zwischen den oben genannten Un-
ternehmen (nachfolgend „Lieferant“ genannt) 
mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder mit einem öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögen (nachfolgend: gemeinsam der 
„Kunde“). 

1.2 Diese Bedingungen gelten für sämtliche Leis-
tungen. Im Rahmen laufender Geschäftsbe-
ziehungen gelten diese Bedingungen auch für 
zukünftige Leistungen, selbst wenn diese Be-
dingungen nicht mehr ausdrücklich vereinbart 
werden. 

1.3 Die Allgemeinen Bedingungen (Ziff. A) gelten 
für alle Vertragsbeziehungen. Daneben gel-
ten: 

1.3.1. für die Vermietung von Betonfördergeräten, 
Zubehör und sonstigen Sachen die Bedingun-
gen für Betonfördergeräte (Ziff. B); 

1.3.2 für den Verkauf von Baustoffen, insbesondere 
Transportbeton, Werkfrischmörtel, Sonder-
produkte, sonstige Sachen sowie Recycling-
baustoffe (Eigenproduktion/Handel) die Be-
dingungen für Verkauf (Ziff. C); 

1.3.3 für die Entsorgung und das Recycling von 
Baustoffen die Bedingungen für Entsorgung 
und Recycling (Ziff. D). 

1.4 Soweit nicht ausdrücklich eine andere vertrag-
liche Vereinbarung getroffen ist, gelten aus-
schließlich die in Ziff. A. 1.1 bis A 1.3.3 ge-
nannten Bedingungen in ihrer jeweils bei Ver-
tragsschluss gültigen Fassung, welche unter 
www.manzke.com abrufbar sind, oder wel-
che der Lieferant dem Kunden auf Anfrage 
kostenfrei übersenden wird. Andere Regelun-
gen, insbesondere die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des Kunden, werden 
nicht Vertragsbestandteil, auch wenn der Lie-
ferant ihnen nicht ausdrücklich widersprochen 
hat oder eine Leistung vorbehaltslos ausführt.  

 
2. Preise und Zahlungsbedingungen 
2.1 Soweit keine andere Vereinbarung getroffen 

wurde, gilt die jeweils bei Vertragsschluss gel-
tende Preisliste des Lieferanten, frei verein-
bartem Lieferort/Abholort, zuzüglich der je-
weils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Dem Kunden wird die gültige Preisliste auf An-
frage kostenlos übersandt.  

2.2 Bei der Anlieferung bzw. Abholung obliegt es 
dem Kunden sicherzustellen, dass eine vertre-
tungsberechtigte Person die angelieferten 
bzw. abgeholten Mengen auf dem Liefer-
schein / Abholschein des Lieferanten bestä-
tigt.  

2.3 Maßgeblich für die Berechnung sind die bei 
der Auslieferung bzw. Abholung festgestellten 
Mengen laut dem Lieferschein / Abholschein. 
Vom Lieferschein / Abholschein abweichende 
Mengen sind nur dann maßgeblich, wenn der 
Kunde eine solche abweichende Liefermenge 
bzw. Abholmenge nachweist, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Toleranzen im 
Transportbeton, benannt in der DIN EN 206-1 
und Schüttgütern, gemäß den Technischen 
Regelwerken im Straßenbau (ZTV / TL u.a.) 
sowie dem Mess- und Eichgesetz einschl. 
Durchführungsverordnungen, in der jeweils 
gültigen Fassung.  

2.4 Preisanpassungsklausel 
2.4.1 Voraussetzungen für eine Preisanpassung 

Für den Fall, dass zwischen Vertragsschluss 
und Auslieferung bzw. Abholung mehr als 4 
Wochen liegen und sich Material- und Roh-
stoffpreise, Frachten und Transportkosten, 
Treibstoffkosten, Energiekosten Löhne und 
Gehälter (soweit sich nachweislich einen er-
heblichen Einfluss auf die Herstellkosten ha-
ben) oder öffentlich-rechtliche Abgaben, Steu-
ern, Zölle oder Währungsregularioen auf-
grund externer, außerhalb der Kontrolle des 
Lieferanten liegenden Umstände gestiegen 
sind, ist der Lieferant berechtigt, nach recht-
zeitiger Benachrichtigung des Kunden die ver-
einbarten Preise entsprechend der Steigerung 
unter Berücksichtigung einer etwaigen Sen-
kung der Preise anderer Kostengruppen anzu-
geben und den Vertrag anzupassen.  

2.4.2 Ermittlung der Preisanpassung 
 Die Preisanpassung erfolgt auf Basis folgen-

der Kostenelemente mit nachstehender Ge-
wichtung: Rohstoffe 60 Prozent, Energie 25 
Prozent, Fracht 15 Prozent. Maßgeblich sind 
hierfür öffentlich zugängliche Indizes, insbe-
sondere die Veröffentlichungen des Statisti-
schen Bundesamts, branchentypische 
Preisindizes sowie relevante Marktpublikatio-
nen. Der Lieferant stellt dem Kunden die Be-
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rechnung samt der zugrunde liegenden Index-
werte und Bezugsdaten zur Verfügung. Kos-
tensenkungen bei den relevanten Kostenele-
menten werden nach denselben Maßstäben 
und Zeitpunkten an den Kunden weitergege-
ben; eine Erhöhung der Gewinnspanne ist 
ausgeschlossen. Die genannten Gewichtun-
gen (Rohstoffe 60 Prozent, Energie 25 Pro-
zent, Fracht 15 Prozent) geben einen markt-
üblichen, nachvollziehbaren Anhaltspunkt aus 
der Vertriebs- und Baustoffbranche wider. Bei 
Besonderheiten des jeweiligen Produkts oder 
der Lieferkette sind diese nach sachlicher Prü-
fung entsprechend anzupassen. 

2.4.3 Nachweis und Informationspflicht 
 Jede Preisanpassung ist dem Kunden min-

destens 14 Kalendertage vor dem vorgesehe-
nen Liefertermin schriftlich mitzuteilen. 

2.4.4 Kündigungsrecht des Kunden 
 Erhöht sich der Vertragspreis infolge der 

Preisanpassung um mehr als 15 Prozent, 
steht dem Kunden ein Rücktrittsrecht zu, das 
binnen 14 Tagen nach Zugang der Mitteilung 
auszuüben ist. 

2.5 Bei beauftragten Zuschlägen, Sonderleistun-
gen und/oder Nebenleistungen findet eine zu-
sätzliche Berechnung statt. Maßgebend hier-
für ist die jeweils bei Vertragsschluss gültige 
Preisliste des Lieferwerkes. 
Mögliche Mehraufwendungen, die nach Ver-
tragsschluss durch öffentlich-rechtliche Ände-
rungen begründet sind, werden ab Inkrafttre-
ten auf die Einzelpreise umgelegt (z.B. Ände-
rungen bei der Maut auf Bundesstraßen, Weg-
fall der Befreiung von der EEG-Umlage für die 
Zementindustrie, zusätzliche oder erhöhte 
Steuern). 

2.6  Die Umsatzsteuer wird entsprechend den ge-
setzlichen Vorschriften in Höhe der verein-
nahmten Entgelte fällig und abgerechnet. Bei 
Teilzahlungen entsteht die Umsatzsteuer an-
teilig mit Zufluss der jeweiligen Teilzahlung 
und entsprechender Rechnungsstellung. 

2.7 Zurückbehaltungsrechte und Aufrechnung 
sind nur zulässig mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen 
aus demselben Vertragsverhältnis. Im Übri-
gen bleiben gesetzliche Leistungsverweige-
rungsrechte, insbesondere nach § 320 BGB, 
unberührt.    

   

2.8 Der Lieferant ist berechtigt gegen Forderun-
gen des Kunden, mit eigenen Forderungen 
aufzurechnen.  

2.9    Der Lieferant legt bei Vertragsschluss unter 
Berücksichtigung der Bonität des Kunden und 
der Deckungszusage eines Warenkreditversi-
cherers ein Lieferlimit fest und teilt dieses dem 
Kunden mit. 

   Das Lieferlimit kann vom Lieferanten während 
der Vertragslaufzeit nur angepasst werden, 
wenn sich die Bonität des Kunden wesentlich 
verschlechtert oder der Warenkreditversiche-
rer das ursprünglich gewährte Limit herab-
setzt. In diesem Fall wird der Lieferant den 
Kunden unverzüglich darüber informieren. 

   Soweit das vereinbarte Lieferlimit erreicht ist, 
ist der Lieferant berechtigt, weitere Lieferun-
gen von einer Sicherheitsleistung oder Vo-
rauszahlung abhängig zu machen. Eine voll-
ständige Leistungsverweigerung ist nur zuläs-
sig, wenn begründete Zweifel an der Zah-
lungsfähigkeit des Kunden bestehen und die-
ser trotz Aufforderung keine angemessene Si-
cherheit leistet. 

2.10 Für den Fall, dass nach Abschluss des Vertra-
ges erkennbar wird, dass der Zahlungsan-
spruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit 
des Kunden gefährdet ist, stehen dem Liefe-
ranten die Rechte aus § 321 BGB (Unsicher-
heitseinrede) zu. Unter diesen Voraussetzun-
gen ist der Lieferant dann auch berechtigt, alle 
unverjährten Forderungen aus den laufenden 
Geschäftsverbindungen mit dem Kunden fällig 
zu stellen. Im Übrigen erstreckt sich die Unsi-
cherheitseinrede auf alle weiteren ausstehen-
den Lieferungen und Leistungen aus der Ge-
schäftsverbindung mit dem Kunden. Wenn die 
mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden 
anhand objektiver Umstände erkennbar wird 
und dadurch die Ansprüche des Lieferanten 
gefährdet werden, kann dieser vom Kunden 
auch Vorauszahlungen oder angemessene 
Sicherheit verlangen. Die Geltendmachung 
weiterer Rechte des Lieferanten bleibt hiervon 
unberührt. 

 
3.   Lieferzeiten und Lieferfristen und höhere 

Gewalt 
3.1   Lieferzeiten und Lieferfristen gelten, mit Aus-

nahme von ausdrücklich vereinbarten Fixter-
minen, nur ungefähr. Der Lieferant ist bemüht, 
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die vom Kunden gewünschten oder angege-
benen Liefertermine oder Lieferfristen einzu-
halten. Der Lieferant gerät im Falle der Über-
schreitung von Fristen und Terminen, mit Aus-
nahme von vereinbarten Fixterminen, nur 
durch schriftliche Mahnungen des Kunden in 
Verzug. Der Lieferant gerät nicht in Verzug, 
wenn er die Überschreitung von Fristen und 
Terminen nicht zu vertreten hat. 

3.2  Alle Lieferzeiten verstehen sich mit Rücksicht 
auf einen allfälligen Stoßbetrieb mit einer To-
leranz von einer Stunde. 

3.3   Bei Lieferungen auf Abruf muss der Abruf spä-
testens 48 Stunden vor Lieferung und spätes-
tens bis 14.00 Uhr an dem der Lieferung vo-
rangehenden Werktag (im Bundesland, in wel-
chem das Lieferwerk seinen Sitz hat) unter 
Angabe der Sorten- und Abrufnummer, der 
Firma und Adresse des Kunden, der Anschrift 
und der Telefonnummer der Entladestelle, des 
Liefertermins, der Entladeart (Kran, Pumpe, 
Direktleitung, etc.), der Dauer der Entladung 
und des Verwendungszwecks erfolgen. Der 
Lieferant hat nicht für die Folgen verspäteter 
oder unrichtiger Abrufe einzustehen. 

3.4   Der Lieferant wird den Kunden bei einer er-
heblichen Verzögerung der Anlieferung zu ei-
nem vereinbarten Zeitpunkt informieren. Der 
Lieferant gerät in diesem Fall nicht in Schuld-
nerverzug, es sei denn, er hat den Umstand, 
der die Anlieferung verzögert hat, zu vertreten. 

3.5   Für den Fall, dass der Kunde die Ware beim 
Lieferanten abholt, erfolgt die Beladung der 
Fahrzeuge in der Reihenfolge des Eintreffens 
der Fahrzeuge und während der jeweils übli-
chen Öffnungszeiten. 

3.6   Die Lieferung steht unter dem Vorbehalt recht-
zeitiger und richtiger Selbstbelieferung.  Der 
Lieferant ist berechtigt, vom Vertrag zurückzu-
treten, soweit er trotz des vorherigen Ab-
schlusses eines entsprechenden Deckungs-
geschäfts seinerseits unter Beachtung der 
kaufmännischen Sorgfalt die Lieferung unver-
schuldet nicht erhält. Der Lieferant wird den 
Kunden unverzüglich über die nicht rechtzei-
tige Verfügbarkeit der Lieferung informieren 
und, wenn er deshalb zurücktreten will, das 
Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben. Auch 
dem Kunden steht infolge der Information des 
Lieferanten ein Rücktrittsrecht zu. Der Liefe-
rant wird dem Kunden im Falle des Rücktritts 

– gleich von wem – die Gegenleistung unver-
züglich erstatten. 

3.7.  Die Vertragsparteien sind in Fällen höherer 
Gewalt für die Dauer der Störung von ihren 
Leistungspflichten befreit. Etwa vereinbarte 
Liefer- bzw. Leistungszeiten verlängern sich 
um die Dauer dieses Leistungshindernisses. 
Gleiches gilt für eine vom Kunden für die Lie-
ferung gesetzte Frist, insbesondere Nachfris-
ten gemäß §§ 281 Abs. 1, 323 Abs. 1 BGB. 
Diese Fristverlängerung tritt auch dann ein, 
wenn sich der Lieferant mit einer Lieferung be-
reits im Verzug befindet. Der Lieferant wird 
dem Kunden derartige Verzögerungen mög-
lichst frühzeitig unter Angabe des voraussicht-
lichen Beginns und Endes mitteilen. Beide 
Parteien sind verpflichtet, die jeweils andere 
Partei unverzüglich über den Eintritt, die Ursa-
chen und die voraussichtliche Dauer der hö-
heren Gewalt zu informieren. Die betroffene 
Partei hat alle zumutbaren Maßnahmen zur 
Schadensminderung zu ergreifen und der an-
deren Partei auf Verlangen Nachweise über 
das Leistungshindernis vorzulegen. Bei einem 
Leistungshindernis von mehr als 60 Tagen 
kann jede Partei den Vertrag ganz oder teil-
weise kündigen bzw. von diesem zurücktre-
ten. Die weiteren Rechte und Pflichten beider 
Parteien aus gesetzlicher oder vertraglicher 
Grundlage bleiben hiervon unberührt. 

  Höhere Gewalt ist jedes außerhalb des Ein-
flussbereichs einer Vertragspartei liegende 
unvorhersehbare Ereignis, durch das eine 
Vertragspartei ganz oder teilweise an der Er-
füllung ihrer Verpflichtungen gehindert wird, 
einschließlich Feuerschäden, Streik, Arbeits-
niederlegung, Aussperrung, Energie- und 
Transportschwierigkeiten, staatliche Verbote, 
Krieg, Überschwemmungen, Epidemien und 
Pandemien sowie nicht von ihr verschuldeter 
Betriebsstörungen oder behördlicher Verfü-
gungen. Höhere Gewalt ist nicht dadurch aus-
geschlossen, dass eine bereits bei Vertrags-
schluss vorliegende Situation Risiken im Hin-
blick auf die Leistungserbringung mit sich 
bringt (z.B. Krieg, Pandemie), wenn nicht be-
reits bei Vertragsschluss ein konkretes Leis-
tungshindernis vorliegt und für den Lieferan-
ten erkennbar ist. 

3.8   Für den Fall, dass eine Lieferung auf Wunsch 
des Kunden verzögert wird, ist der Lieferant 



Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

   
Manzke Beton GmbH 
Manzke Besitz GmbH & Co. KG 
Manzke KSR GmbH 
Manzke Verwaltungs GmbH 
Frachten-Kontor GmbH 
Walter A. Raab Translogistik GmbH 
Raab Dienstleistungen und Transporte GmbH 
KBR Kewitz Bauabfall & Recycling GmbH 
BRG Bauschuttrecycling Gesellschaft mbH 
PPG Planungs- und Projektentwicklungs GmbH 
Heide Baulabor GmbH 
Manzke Beton Produktion GmbH 
SBH Sonder-Baustoffe- und Handels GmbH 
Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH 
Pokrandt Hydraulikservice GmbH 

 
per Adresse: Günter-Manzke-Allee 1, 21397 Volkstorf - Tel.: 04137 / 81401 - Fax: 04137 / 814300 sekretariat@manzke.com 
per Adresse: Mühlenweg 14, 18198 Stäbelow              - Tel.: 038207 /76660 - Fax: 038207 /7666 66 info@happy-beton.com 

 
Stand: 01.2026 
                 Seite 4 von 13 

Happy Beton GmbH & Co. KG 
Happy KSR GmbH 
Happy Translogistik GmbH 
Frischbeton Uelzen GmbH & Co. KG 
Happy-Betonlift GmbH 
Bautech Ribnitz-Damgarten GmbH 

 

berechtigt, beginnend einen Monat nach An-
zeige der Versandbereitschaft die durch die 
Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung 
in den Werken des Lieferanten mindestens je-
doch 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden 
Monat der Verzögerung, begrenzt auf 5 % des 
Rechnungsbetrages, in Rechnung zu stellen; 
dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, 
dass dem Lieferanten ein niedrigerer Schaden 
als vorstehende Pauschale entstanden ist. 
Dessen ungeachtet ist der Lieferant dazu be-
rechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf 
einer angemessenen Frist anderweitig über 
den Liefergegenstand zu verfügen und den 
Kunden mit entsprechend verlängerten Fris-
ten zu beliefern. Sofern der Lieferant von sei-
nem Recht der anderweitigen Verwertung des 
Liefergegenstandes Gebrauch macht, ist der 
Lieferant berechtigt, vom Kunden Schadens-
ersatz für Mindererlös und entstandene Kos-
ten zu verlangen. 

 
4.   Verzug 
4.1.  Der Lieferant haftet nicht für Unmöglichkeit 

der Lieferung oder Verzugsschäden, die auf-
grund von zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses nicht vorhersehbare und/oder bei 
Einsatz aller zumutbaren Anstrengungen nicht 
vermeidbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörun-
gen aller Art, Schwierigkeiten in der Material-, 
Roh-, Betriebs- und Hilfsstoff- oder Energiebe-
schaffung, Transportverzögerungen wie Stra-
ßensperren, Verkehrsstaus längerer Dauer, 
Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel 
an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, 
Pandemien oder Epidemien, Krieg, Schwierig-
keiten bei der Beschaffung von notwendigen 
behördlichen Genehmigungen, behördliche 
Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht 
richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung 
durch Vorlieferanten) verursacht worden sind, 
die der Lieferant  nicht zu vertreten hat.   

4.2.  Sofern solche Ereignisse dem Lieferanten die 
Lieferung oder Leistung wesentlich erschwe-
ren oder unmöglich machen und die Behinde-
rung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, 
ist der Lieferant zum Rücktritt vom Vertrag be-
rechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender 
Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leis-
tungsfristen oder verschieben sich die Liefer- 
oder Leistungstermine um den Zeitraum der 

Behinderung zzgl. einer angemessenen An-
lauffrist. 

 
5.   Haftung 
5.1   Der Lieferant haftet uneingeschränkt nach den 

gesetzlichen Vorschriften für Schäden aus 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit sowie bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhen.  

5.2   Darüber hinaus haftet der Lieferant uneinge-
schränkt für Schäden, die durch Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden, so-
wie in Fällen zwingender gesetzlicher Haf-
tung, insbesondere nach dem Produkthaf-
tungsgesetz. 

5.3  Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Liefe-
rant nur für Schäden aus der Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten. In diesem Fall ist 
die Haftung jedoch auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Wesentli-
che Vertragspflichten sind solche Verpflich-
tungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Kunde regelmä-
ßig vertrauen darf. 

5.4  Die Haftung des Lieferanten für die fahrlässige 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist 
auf den typischerweise vorhersehbaren Scha-
den begrenzt. Diese Haftungsbegrenzung gilt 
nicht für Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit oder 
in Fällen zwingender gesetzlicher Haftung. 

5.5   Soweit nicht nach zwingenden gesetzlichen 
Vorschriften eine Haftung vorgeschrieben ist, 
ist die Haftung des Lieferanten der Höhe nach 
auf die Deckungssumme der für diesen Scha-
densfall bestehenden Versicherung des Liefe-
ranten beschränkt, Diese beträgt, vorbehalt-
lich einer abweichenden Vereinbarung, 2,6 
Mio. €  pro Schadensfall. Die Haftungshöchst-
summe von 2,6 Mio Euro pro Schadensfall gilt 
ausschließlich für Fälle leichter Fahrlässigkeit 
und deckt den vertragstypischen, vorherseh-
baren Schaden ab. Für Vorsatz, grobe Fahr-
lässigkeit sowie Schäden an Leben, Körper 
oder Gesundheit gilt die Höchstgrenze nicht. 

5.6   Schadensersatzansprüche des Kunden ver-
jähren in einem Jahr ab dem gesetzlichen Ver-
jährungsbeginn. Diese Verjährungsfrist findet 
keine Anwendung auf vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursachte Schäden, auf Schäden 
an Leben, Körper und Gesundheit und soweit 
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gesetzliche Verjährungsbestimmungen zwin-
gend anzuwenden sind. Abweichend hiervon 
gilt für Mängelansprüche bei Bauwerken und 
bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwen-
det worden sind und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht haben, die gesetzliche Verjäh-
rungsfrist von fünf Jahren (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 
BGB). 

5.7   Zugunsten der Arbeitnehmer, Vertreter, Erfül-
lungs- und Verrichtungsgehilfen des Lieferan-
ten die vorstehenden Ziffern A 5.1 bis A 5.4 
entsprechende Anwendung. 

 
6.   Lieferscheine und Durchschläge 
   Für die Zwecke der Vertragsdurchführung ste-

hen Durchschläge von Lieferscheinen den            
Original-Lieferscheinen gleich.  

 
7   Sonstige Bedingungen 
7.1   Ausschließlicher – auch internationaler – Ge-

richtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Ver-
tragsverhältnis ist – soweit gesetzlich zulässig 
– der Sitz des Lieferanten. Der Lieferant ist be-
rechtigt, den Kunden an jedem anderen ge-
setzlichen Gerichtsstand zu verklagen.  

7.2   Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist der Er-
füllungsort am Hauptsitz des Lieferanten.   

7.3   Alle Vertragsbeziehungen unterliegen aus-
schließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland, unter Ausschluss des CISG. 

 
 
B.   Bedingungen für Betonfördergeräte                            
 
1.    Allgemeine Pflichten  
 
1.1  Der Lieferant verpflichtet sich zur entgeltlichen 

Gebrauchsüberlassung des vermieteten Be-
tonfördergeräts, Zubehörs und/oder sonstigen 
Sachen (nachfolgend auch „Mietsache“ ge-
nannt) für die Dauer der vertraglich vereinbar-
ten Mietzeit. Soweit nichts Abweichendes ver-
einbart, schuldet der Lieferant keinen konkre-
ten Leistungserfolg. 

1.2  Der Kunde ist berechtigt, die Mietsache nach 
Maßgabe der vertraglichen Vereinbarung im 
Rahmen ihrer vertragsgemäßen Verwendung 
und ihrer technischen Einsatzmöglichkeit ei-
genverantwortlich selbst zu nutzen. Der 
zweckgerechte Einsatz der überlassenen 

Mietsache fällt in den ausschließlichen Ver-
antwortungsbereich des Kunden. 

1.3  Sofern vertraglich vereinbart ist, dass der Lie-
ferant nicht weisungsgebundenes Bedienper-
sonal stellt, darf das Bedienpersonal nur zur 
Bedienung der Mietsache eingesetzt werden. 
Der Kunde hat kein Weisungsrecht gegenüber 
dem Bedienpersonal und darf dieses nicht in 
die eigene Arbeitsorganisation eingliedern.  

 
2.   Auswahl des Betonfördergerätes  
2.1  Der Kunde ist für die Auswahl der für seinen 

Verwendungszweck geeigneten Betonförder-
geräte nebst Zubehör selbst verantwortlich. 
Dies gilt insbesondere für die benötigte Mast-
größe. 

2.2  Eine Überprüfung der Bedarfsanforderungen 
des Kunden insbesondere hinsichtlich Quali-
tät, Quantität und Zeiteinsatz des Betons, der 
technischen Anforderungen des Kunden an 
das Betonfördergerät sowie der Eignung des 
zu fördernden Betons für das Betonförderge-
rät obliegt alleine dem Kunden. Eine solche 
Prüfung wird durch den Lieferanten nicht vor-
genommen. 

 
3.    Abrechnung, Preise und Zahlungsbedin-

gungen 
3.1   Ist die Abrechnung nach Zeiten vereinbart, so  

bestimmen sich diese nach den Angaben in 
der Auftragsbestätigung des Lieferanten. Ist in 
der Auftragsbestätigung eine Mietzeit nicht 
definiert, so beginnen diese mit dem Eintreffen 
des Betonfördergerätes am vereinbarten Ein-
satzort und enden mit dessen Abfahrt von dem 
vereinbarten Einsatzort. Bei Meinungsver-
schiedenheiten über die Zeiten, wird die Miet-
zeit anhand eines von uns ausgefüllten Liefer-
scheines im Sinne von A. 2.2 bestimmt, es sei 
denn, andere Zeiten werden nachgewiesen. 

3.2   Die Berechnung von Zuschlägen, wie z. B. für 
das Zurverfügungstellen der Mietsache außer-
halb der normalen Geschäftszeiten, erfolgt ge-
mäß Preisliste. 

  
4.    Verzug 

Für den Fall, dass der Lieferant für einen et-
waigen Verzugsschaden des Kunden haftet, 
gilt eine Begrenzung der Haftung auf 5 % des 
Vertragspreises ausschließlich bei leichter 
Fahrlässigkeit. Bei Vorsatz, grober Fahrlässig-
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keit oder bei der Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten greift diese Begrenzung nicht. 
Weitergehende gesetzliche Ansprüche des 
Kunden bleiben unberührt. 
 

5.    Vertragserfüllung durch Dritte 
Der Lieferant behält sich vor, sich bei der Er-
füllung seiner vertraglichen Verpflichtungen 
Dritter zu bedienen.  
 

6.    Haftungsumfang 
6.1   Soweit der Lieferant nicht Verkäufer des ge-

förderten Betons ist, ist der Lieferant weder für 
die Qualität des geförderten Betons noch für 
das Betonierergebnis verantwortlich. 

6.2   Der Lieferant übernimmt keine Haftung für 
Hinweise auf Maße, DIN-Normen, mögliche 
Fördermengen, Gewichte, Empfehlungen zur 
Mastgröße usw. 

6.3  Die verschuldensunabhängige Haftung für an-
fängliche Mängel der Mietsache gemäß § 
536a Abs. 1 Alt. 1 BGB ist ausgeschlossen. 

 
7.    Pflichten des Kunden 
7.1   Der Kunde hat die Pflicht, alle für die Inbetrieb-

nahme und den Gebrauch der Betonförderge-
räte erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 
Insbesondere hat er rechtzeitig auf eigene 
Kosten für etwa erforderliche behördliche Ge-
nehmigungen für die Inbetriebnahme der Miet-
sache am Aufstellungsort, z.B. für Straßen- 
und Bürgersteigabsperrungen, zu sorgen. Zu-
dem hat er das Bedienpersonal des Lieferan-
ten über den Zustand der Baustelle, insbeson-
dere deren sicherheitsrelevanten Besonder-
heiten zu informieren und in die konkreten ört-
lichen Gegebenheiten der Baustelle einzuwei-
sen. Für die Einhaltung der allgemeinen Re-
geln der Arbeitssicherheit auf der Baustelle, 
sowie der einschlägigen Umweltschutz- und 
Emissionsvorschriften ist der Kunde verant-
wortlich. 

7.2   Der Kunde ist für die Einsatzfähigkeit der Miet-
sache an dem von ihm bestimmten Aufstel-
lungsort und die Berücksichtigung der dorti-
gen örtlichen Gegebenheiten verantwortlich. 
Er ist insbesondere verpflichtet, dafür Sorge 
zu tragen, dass das für den Transport der Be-
tonfördergeräte eingesetzte Fahrzeug (40 t 
ohne Allradantrieb) den Aufstellungsort ohne 
jegliche Gefahr und ohne Behinderungen un-

ter Berücksichtigung notwendiger Sicherheits-
abstände und der erforderlichen Durchfahrts-
höhe erreichen und wieder verlassen kann. 
Dies setzt einen ausreichend befestigten, mit 
schweren Lastwagen von bis zu 63 Tonnen 
unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. 
Der Kunde ist verpflichtet, eventuell für die An-
fahrt erforderliche Ausnahme- und Sonderge-
nehmigungen auf seine Kosten zu beschaffen. 
Der Kunde hat ohne besondere Aufforderung 
alle erforderlichen Schutz- und Sicherheits-
maßnahmen zu treffen, insbesondere dafür zu 
sorgen, dass eventuelle stromführende Lei-
tungen im erweiterten Arbeitsbereich (Pumpe) 
stromlos geschaltet sind, soweit dies zur Ge-
währleistung der Arbeitssicherheit oder zur 
Vermeidung von Unfällen erforderlich ist. Zu-
dem wird der Kunde dafür sorgen, dass die Si-
cherheit des Einsatzes des Betonfördergeräts 
im Hinblick auf dessen Gesamtgewicht, der 
auftretenden Eckstützkräfte und dem damit 
einhergehenden Bodendruck nicht gefährdet 
ist. Ferner hat er dafür zu sorgen, dass Bau-, 
Schalungs- und Gerüstteile der Dauerbelas-
tung des Fördervorgangs standhalten.  

7.3   Der Kunde hat dem Lieferanten kostenlos ei-
nen ausreichend dimensionierten Wasseran-
schluss am Aufstellungsort bereitzustellen, 
der eine Wasserentnahme in einem für Be-
trieb und Reinigung von Pumpen und Rohrlei-
tungen des Betonfördergeräts erforderlichen 
Umfang ermöglicht. Zudem hat er kostenlos 
das erforderliche und ausreichend qualifizierte 
Personal bereitzustellen, das für den nach An-
leitung durch den Beauftragten des Lieferan-
ten durchzuführenden Auf- und Abbau des 
Betonfördergerätes, insbesondere der Rohr- 
und Schlauchleitungen, ausreicht. Außerdem 
ist der Kunde verpflichtet, in ausreichendem 
Umfang kostenlos Mittel für das Schmieren 
der Rohrleitungen und einen Platz zum Reini-
gen von Fördergeräten und Fahrzeugen sowie 
zum Ablegen von Betonresten auf oder an der 
Baustelle bereitzustellen. 

7.4   Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass der 
Standort des Betonfördergerätes sowie die 
Einbaufläche so abgesichert sind, dass Dritte 
nicht durch Betonspritzer, Eisbildung oder 
Ähnliches geschädigt werden können. Der 
Kunde hält den Lieferanten von Inanspruch-
nahmen Dritter frei.  
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7.5  Für die Beseitigung der durch den Arbeitsab-
lauf, insbesondere durch den Pumpvorgang 
und die anschließende Reinigung des Beton-
fördergeräts verursachten Verschmutzungen, 
insbesondere von Straßen, Bürgersteigen, 
Gebäudeteilen oder sonstigen Anlagen sowie 
Kanalisationen, ist ausschließlich der Kunde 
auf eigene Kosten verantwortlich.  

7.6   Der Kunde wird den zu fördernden Beton ei-
genverantwortlich bereitstellen. Er hat dafür 
einzustehen, dass der Beton zur Förderung 
mit der Mietsache geeignet ist. Beim Einsatz 
von Sanierschläuchen ist ausschließlich Be-
ton mit einer maximalen Körnung von 0 bis 16 
mm und einem erhöhten Zementgehalt zu ver-
wenden. Schlauch- und Rohrleitungen dürfen 
nur liegend und nicht am Ausleger oder Kran 
hängend verwendet werden. 

7.7   Die Betonförderung erfolgt unter Aufsicht des 
Kunden und auf dessen eigene Gefahr. Für ei-
nen fehlerhaften Einsatz der Mietsache bleibt 
der Kunde verantwortlich. Während des För-
dervorgangs wird der Kunde für eine kontinu-
ierliche Belieferung des Betonfördergeräts mit 
Beton sorgen. Etwaige Verzögerungen bei der 
Anlieferung des Betons wird der Kunde dem 
Lieferanten unverzüglich mitteilen, um Kosten 
für Verzögerungen oder einen längeren Still-
stand (Notwendigkeit der Zwischenreinigung) 
zu vermeiden. Ergeben sich beim Pumpen 
Schwierigkeiten, trägt der Kunde die Beweis-
last, dass der Beton pumpfähig war und die 
Voraussetzungen der vorstehenden Ziffern 
eingehalten sind. Kann der Beweis nicht er-
bracht werden, so hat er dem Lieferanten Er-
satz für hierdurch entstehende Verzögerun-
gen und Schäden zu leisten.  

7.8   Kann die vom Lieferanten geschuldete Leis-
tung infolge eines Umstandes, den der Kunde 
zu vertreten hat, nicht durchgeführt werden, 
so wird der Ausfall der bestellten Betonpumpe 
nach den in der Preisliste des Lieferwerkes 
aufgeführten Preisen dem Kunden in Rech-
nung gestellt. 

 
8.    Sicherheit 
8.1   Der Kunde tritt hiermit alle gegenwärtigen und 

zukünftigen Forderungen aus dem Bauver-
trag, für dessen Ausführung das Betonförder-
gerät vorgesehen ist, in Höhe des Rechnungs-
wertes des Lieferanten an den Lieferanten ab. 
Der Lieferant nimmt diese Abtretung an. Die 

Abtretung erfolgt zur Sicherung aller beste-
henden und zukünftigen Forderungen des Lie-
feranten gegen den Kunden. Die Abtretung 
umfasst alle Nebenrechte und erfolgt mit Rang 
vor dem restlichen Teil der Forderungen. 

8.2   Der Kunde hat dem Lieferanten auf dessen 
Verlangen diese Forderungen im Einzelnen 
nachzuweisen und seinem Vertragspartner 
die Abtretung mit der Aufforderung bekanntzu-
geben, seinerseits bis zur Höhe der in Ziff. B. 
8.1 erläuterten Ansprüche mit schuldbefreien-
der Wirkung im Verhältnis zum Kunden an den 
Lieferanten zu zahlen. 

8.3  Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrags-
partner des Kunden von der Abtretung zu be-
nachrichtigen und die Forderungen einzuzie-
hen, wenn der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht ordnungsgemäß nach-
kommt oder in Vermögensverfall gerät. So-
lange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtun-
gen ordnungsgemäß nachkommt und kein An-
trag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder In-
solvenzverfahrens gestellt ist, wird der Liefe-
rant von diesem Recht keinen Gebrauch ma-
chen. 

8.4   Für den Fall, dass der Kunde an den Lieferan-
ten abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt 
er dem Lieferanten bereits jetzt seine jeweilige 
Restforderung in Höhe dieser Forderungsteile 
zur Sicherung ab. Der Anspruch auf Heraus-
gabe der eingezogenen Beträge bleibt unbe-
rührt. Der Kunde darf seine Forderungen ge-
gen seinen Auftraggeber weder an Dritte ab-
treten noch verpfänden noch mit diesen ein 
Abtretungsverbot vereinbaren, soweit diese 
Forderung an den Lieferanten abgetreten 
sind. 

8.5   Bei laufenden Rechnungen gelten die o. g. Si-
cherungen als Sicherung der Erfüllung der 
Saldoforderung des Lieferanten. Der Kunde 
hat den Lieferanten von einer Pfändung oder 
jeder anderen Beeinträchtigung der Rechte 
durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. 
Er hat dem Lieferanten alle für eine Interven-
tion notwendigen Unterlagen zu übergeben 
und die, den Lieferant zur Last fallenden Inter-
ventionskosten zu tragen. 

8.6   Auf Verlangen des Kunden wird der Lieferant 
die dem Lieferanten zustehenden Sicherun-
gen insoweit freigeben, als deren realisierba-
rer Wert die gesamten Forderungen des Lie-
feranten nach Satz 1 um 10 % übersteigt. Die 
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Auswahl der freizugebenden Sicherheiten ob-
liegt dem Lieferanten. 

 
C.   Bedingungen für Verkauf 
 
1.    Pflichten der Parteien bei Bestellung und 

Auswahl von Beton 
1.1   Bei der Lieferung auf Abruf muss der Abruf 

spätestens 72 Stunden vor Lieferung unter 
Angabe der in Ziffer A 3.3 aufgeführten Anga-
ben erfolgen. Absagen oder Terminverschie-
bungen müssen mindestens 24 Stunden vor 
dem geplanten Liefertermin mitgeteilt werden. 
Erfolgt dies nicht rechtzeitig, ist der Lieferant 
berechtigt, die dadurch entstandenen Aufwen-
dungen in angemessener Höhe in Rechnung 
zu stellen.  

1.2   Der Kunde hat die Pflicht, die richtige Auswahl 
von Sorte und Menge der Lieferung sowie die 
Prüfung der Eignung der Bestellung für den 
von ihm vorgesehenen Verwendungszweck 
eigenverantwortlich vorzunehmen.  

1.3   Erfolgt die Bestellung der Betone durch den 
Kunden nach Eigenschaften, so hat er dem 
Lieferanten alle nach der gültigen Norm erfor-
derlichen Angaben zu machen, insbesondere 
die Druckfestigkeitsklasse, die Konsistenz-
klasse, die Expositionsklasse und das Größt-
korn. Die Auswahl des Betons aus dem Lie-
ferverzeichnis des Lieferwerkes trifft der Liefe-
rant unter Zugrundelegung dieser Angaben, 
ohne verpflichtet zu sein zu prüfen, ob die vom 
Kunden angegebenen Eigenschaften für die 
vorgesehene Verwendung geeignet sind. 

1.4   Erfolgt die Bestellung der Betone durch den 
Kunden nach Preisliste, ohne dem Lieferanten 
die entsprechenden Eigenschaften (Ziff. C. 
1.3) anzugeben, so ist der Lieferant nicht ver-
pflichtet, zu prüfen, ob die vom Kunden be-
stellten Betone die für die vorgesehene Ver-
wendung erforderlichen Eigenschaften erfül-
len. 

1.5   Der Lieferant haftet für Beratung und Empfeh-
lungen nur, wenn und soweit die vom Kunden 
gemachten Angaben und überlassenen Infor-
mationen korrekt und vollständig waren. Im 
Übrigen haftet der Lieferant nach den gesetz-
lichen Bestimmungen unter Anwendung der 
Haftungsbeschränkungen nach Ziffer A.5. 

1.6   Erfolgt die Bestellung der Betone durch den 
Kunden nach Zusammensetzung auf Grund-
lage von ihm beigebrachter Rezepturen, ist 

der Lieferant ausschließlich verpflichtet, die 
vom Kunden vorgegebene Zusammenset-
zung, im Rahmen der Toleranz für das Dosie-
ren von vorgegebenen Ausgangsstoffen nach 
der Norm DIN EN 206-1/DIN 1045-2, einzu-
halten. Der Lieferant ist in diesem Fall insbe-
sondere nicht verpflichtet zu prüfen, ob die Re-
zeptur geeignet ist, die vorgesehenen Frisch- 
und Festbetoneigenschaften zu erfüllen. 

1.7   Für die Eigenschaften des frischen Betons so-
wie die Qualität des erhärteten Betons und der 
Prüfung ist die Norm DIN EN 206-1/DIN 1045-
2 maßgebend. 

1.8   Die Zusammensetzung des Betons erfolgt 
nach Gewicht.  

1.9  Alle Betonsorten ohne besonderen Vermerk 
des Kunden werden nach Wahl des Lieferan-
ten mit CEM II/B-S32,5 R und ggf. Steinkoh-
lenflugasche (SFA)-Füller bzw. saisonal 
wechselnd auch mit CEM III/A 42,5 R herge-
stellt.  

1.10   Die Lieferung des Betons wird in verschiede-
nen Konsistenzbereichen vorgenommen. Hin-
sichtlich der Konsistenzbereiche kommen ge-
mäß DIN 1045-2 die Kurzbezeichnung C0, 
F1/C1, F2/C2, F3/C3, F4, F5 und ggf. F6 zur 
Anwendung. 

1.11  Die Lieferung des Betons kann mit allen han-
delsüblichen Zementen erfolgen, die den ein-
schlägigen Normen entsprechen. Ein Wechsel 
der Zementsorte auf Veranlassung des Käu-
fers bedingt die Berechnung eines Mehrprei-
ses. Dasselbe gilt bei der Zugabe von Mehr-
zement. 

1.12   Der Lieferant verpflichtet sich, für die Herstel-
lung des Betons nur normgerechte Betonzu-
schläge und Zusatzstoffe (z.B. Hochofen-
schlacke, Flugasche oder Steinmehle) zu ver-
wenden sowie als Zusatzmittel nur solche zu 
verwenden, die den Vorschriften über die Ver-
wendung von Betonzusatzmitteln für Beton- 
und Stahlbetonbauten entsprechen. 

 
2.    Pflichten der Parteien bei Bestellung und 

Auswahl von Natur- und Recyclingbaustof-
fen 

2.1   Der Lieferant ist verpflichtet, Ware zu liefern, 
die den subjektiven und objektiven Anforde-
rungen im Sinne von § 434 BGB entspricht. 
Der Lieferant ist jedoch nicht verpflichtet, zu 
überprüfen, ob die bestellte Ware für den vor-
gesehenen Verwendungszweck geeignet ist. 
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Die Verantwortung für die Eignung der Materi-
alien liegt beim Kunden. Die Eignung der Ma-
terialien kann von besonderen Gegebenheiten 
am Einbauort und örtlich geltenden techni-
schen Regeln abhängen (z.B. bei Kupferhüt-
tenschlacke). 

2.2   Die vom Lieferanten gelieferte Ware ent-
spricht den Orientierungswerten Z1.1-Z2 
(Schwankungsbereich) der Technischen 
Richtlinie Bauschutt der Länderarbeitsge-
meinschaft Abfall (LAGA). Die Einbauanforde-
rungen ergeben sich ebenfalls aus dieser 
Richtlinie. Es obliegt allein dem Kunden, die 
jeweilige Zulässigkeit des Einsatzes der be-
stellten/gelieferten Ware und die Einhaltung 
der geltenden Vorschriften und Richtlinien si-
cherzustellen. 

2.3   Empfehlungen des Lieferanten hinsichtlich 
der für die vorgesehene Verwendung geeig-
neten Natur- und Recyclingbaustoffe erfolgen 
frei von Haftung des Lieferanten, mit Aus-
nahme von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

 
3.   Anlieferung 
3.1   Der Kunde ist verpflichtet, dafür Sorge zu tra-

gen, dass die Entladestelle ohne Hindernisse 
über hinreichend befestigte, tragfähige und 
mit Lastwagen ohne Allradantrieb bis   40 t be-
fahrbare Wege erreicht werden kann. Für die 
Anfahrt etwaig erforderliche Ausnahme- und 
Sondergenehmigungen beschafft der Kunde 
auf seine Kosten. Der Kunde ist verpflichtet, 
eine bevollmächtigte Person zur Einweisung 
in die Entladestelle, zur Entgegennahme der 
Lieferpapiere und zur Unterzeichnung des Lie-
ferscheins bereitzustellen und dafür Sorge zu 
tragen, dass die Anlieferung insgesamt be-
triebs- und annahmefähig ist. 

3.2   Hinsichtlich der Entladung der Ware hat der 
Kunde dafür Sorge zu tragen, dass diese un-
verzüglich, zügig und ohne Gefahr für Fahr-
zeug und Person erfolgen kann. Der Kunde 
gibt dem Lieferanten im Bereich der Entlade-
stelle die Möglichkeit, das Fahrzeug zu reini-
gen und stellt die umweltgerechte Entsorgung 
des Schmutzwassers sicher. 

3.3    Verletzt der Kunde eine der Pflichten nach Zif-
fer C 3.1 oder C 3.2, ist der Lieferant berech-
tigt, nach eigenem Ermessen zu handeln und 
die dadurch entstandenen Kosten dem Kun-
den in angemessener Höhe in Rechnung zu 

stellen. Dies umfasst insbesondere die Ent-
sorgung nicht ausgelieferter Mengen sowie 
Fracht- und Wartezeiten.  

 
4.   Selbstabholer 
4.1 Für den Fall der Abholung durch den Kunden 

selbst, im Auftrag des Kunden oder dessen 
Abnehmer, erfolgt der Gefahrübergang zu 
dem Zeitpunkt, zu dem die Ware die Verlade-
stelle (z. B. Mischturm, Verladeband, u. ä.) 
des Lieferwerkes verlassen hat.  

4.2 Der Kunde muss dafür Sorge tragen, dass die 
zur Abholung eingesetzten Fahrzeuge in ihrer 
technischen Ausrüstung für den Transport von 
Transportbeton/Werkmörtel, vergleichbarer 
Sonderprodukte oder Natur- und Recycling-
Baustoffe geeignet sind und den Verladeanla-
gen des Lieferanten angepasst sind.  

4.3 Der Lieferant ist nicht verpflichtet zu prüfen, ob 
das maximale Ladegewicht der eingesetzten 
Fahrzeuge überschritten wird. Stellt der Liefe-
rant beim Wiegen eine Überladung fest, so 
räumt er dem Kunden die Möglichkeit ein, 
Ware abzuladen. Im Übrigen ist der Kunde für 
die ordnungsgemäße Belademenge selbst 
verantwortlich.  Der Kunde ist bei der Abho-
lung der Ware verpflichtet dafür zu sorgen, 
dass der Abholer die Ware in Übereinstim-
mung mit den einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen lädt und sichert. Der Kunde ist 
bei der Abholung gegenüber dem Lieferanten 
für die Ladungssicherheit allein verantwortlich 
und hat den Lieferanten von jeglicher Haftung 
freizustellen, es sei denn, der Lieferant hat die 
Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
ursacht. 

4.4 Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die 
durch verunreinigte oder ungeeignete Fahr-
zeuge und Lademittel entstehen. 

 
5.   Mängelrüge 
5.1   Der Kunde hat bei Anlieferung die Untersu-

chungs- und Rügepflicht nach § 377 HGB. 
Hierbei hat der Kunde insbesondere zu prü-
fen, ob die Anlieferung mit der Art- und Men-
genangabe auf dem Lieferschein überein-
stimmt und die Lieferung auf erkennbare Män-
gel zu prüfen. Die Untersuchung hat in jedem 
Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfol-
gen. 
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5.2  Der Kunde hat Qualitäts- und/oder Mengenab-
weichungen unverzüglich schriftlich anzuzei-
gen. Die Mängelanzeige hat Lieferscheinnum-
mer, Festigkeitsklasse, Artikelbezeichnung 
und gegebenenfalls Körnung sowie Liefer-
werk und Art des Mangels zu enthalten. Die 
Fahrer der Lieferfahrzeuge sind zur Entgegen-
nahme der Mängelanzeige nicht befugt. 

 
6.   Gewährleistung 
6.1   Ist die gelieferte Ware mangelhaft, kann der 

Lieferant zunächst wählen, ob er Nacherfül-
lung durch Beseitigung des Mangels (Nach-
besserung) oder durch Lieferung einer man-
gelfreien Ware (Ersatzlieferung) leisten. Ist die 
von dem Lieferanten gewählte Art der Nacher-
füllung im Einzelfall für den Kunden unzumut-
bar, kann er sie ablehnen. Das Recht des Lie-
feranten, die Nacherfüllung unter den gesetz-
lichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt 
unberührt. 

6.2   Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Aus-
bau, die Entfernung oder Desinstallation der 
mangelhaften Sache noch den Einbau, die 
Anbringung oder die Installation einer mangel-
freien Sache, wenn der Lieferant ursprünglich 
nicht zu diesen Leistungen verpflichtet war; 
Ansprüche des Käufers auf Ersatz entspre-
chender Kosten ("Aus- und Einbaukosten") 
bleiben unberührt. 

6.3  Der Lieferant ist berechtigt, die geschuldete 
Nacherfüllung davon abhängig zu machen, 
dass der Kunde den fälligen Kaufpreis be-
zahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen 
im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil 
des Kaufpreises zurückzubehalten. 

6.4  Erreicht der Beton oder der Recyclingbaustoff 
nach der Verarbeitung nicht die vereinbarten 
Eigenschaften, so ist die Gewährleistung aus-
geschlossen, es sei denn, der Kunde weist 
den ordnungsgemäßen Einbau und die ord-
nungsgemäße Nachbehandlung nach. Zur 
Wahrung der Gewährleistungsansprüche hat 
der Kunde bei jeder Anlieferung eine reprä-
sentative Probe des Betons zu entnehmen 
und geschützt gegen qualitätsverändernde 
Umwelteinflüsse aufzubewahren sowie nach 
Tag und Uhrzeit der Probeentnahme zu kenn-
zeichnen. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lie-
feranten auf Verlangen einen ausreichenden 
Teil der gezogenen Probe zu überlassen. Die 
Probe ist nach den einschlägigen Normen zu 

entnehmen. Der Lieferant ist berechtigt, bei 
der Probenahme mitzuwirken oder diese zu 
begleiten. Zur Klärung können unabhängige 
Prüfstellen herangezogen werden. Die Pflicht 
zur Probenahme entfällt, wenn die Mangelur-
sache offensichtlich in der Lieferung liegt oder 
die Probenahme für den Kunden unzumutbar 
ist. 

6.5  Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfül-
lung erforderlichen Aufwendungen, insbeson-
dere Transport-, Wege-, Arbeits- und Material-
kosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten trägt 
bzw. erstattet der Lieferant nach Maßgabe der 
gesetzlichen Regelung und diesen AGB, 
wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andern-
falls kann der Lieferant vom Kunden die aus 
dem unberechtigten Mangelbeseitigungsver-
langen entstandenen Kosten ersetzt verlan-
gen, wenn der Kunde wusste oder hätte er-
kennen können, dass tatsächlich kein Mangel 
vorliegt. 

6.6  In dringenden Fällen, z. B. bei Gefährdung der 
Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhält-
nismäßiger Schäden, hat der Kunde das 
Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und 
von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderli-
chen Aufwendungen zu verlangen. Von einer 
derartigen Selbstvornahme ist der Lieferant 
unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu be-
nachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht be-
steht nicht, wenn der Lieferant berechtigt 
wäre, eine entsprechende Nacherfüllung nach 
den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 

6.7  Die Geltendmachung von Gewährleistungsan-
sprüchen ist ausgeschlossen, sofern der 
Kunde seinen in Ziffer C 5 genannten Rüge- 
und Untersuchungspflichten gemäß § 377 
HGB nicht fristgerecht nachkommt. 

6.8  Die Gewährleistung ist überdies ausgeschlos-
sen, wenn der Kunde der gelieferten Ware ei-
genmächtig Stoffe beimischt, insbesondere 
Wasser. Dies gilt nicht, wenn der Kunde nach-
weist, dass die wesentlichen Eigenschaften 
der Ware trotz dieser Beimischung unverän-
dert eingehalten sind. 

6.9  Die Verjährungsfrist der Gewährleistungsan-
sprüche des Kunden für die Ware beträgt 12 
Monate ab dem gesetzlichen Verjährungsbe-
ginn. Diese Frist gilt nicht, soweit gesetzliche 
Verjährungsbestimmungen zwingend anzu-
wenden sind, sowie für Schadensersatzan-
sprüche des Kunden aus der Verletzung des 
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Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzungen des Lieferanten oder sei-
ner Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach 
den gesetzlichen Vorschriften verjähren. 

   Abweichend hiervon gilt für Mängelansprüche 
bei Bauwerken und bei Sachen, die entspre-
chend ihrer üblichen Verwendungsweise für 
ein Bauwerk verwendet worden sind und des-
sen Mangelhaftigkeit verursacht haben, die 
gesetzliche Verjährungsfrist von fünf Jahren 
(§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). 

 
7.   Baustoffüberwachung 

Beauftragte des Lieferanten, die Baustoffüber-
wachung und die Bauaufsichtsbehörde haben 
während der Betriebsstunden das Recht, je-
derzeit und unangemeldet die belieferte Bau-
stelle zu betreten sowie Proben zu entneh-
men. 
 

8.   Eigentumsvorbehalt 
8.1   Sämtliche gelieferte Ware bleibt bis zur Be-

gleichung der gesamten, auch künftigen und 
bedingten Forderungen aus der Geschäftsbe-
ziehung zwischen dem Lieferanten und dem 
Kunden – gleich aus welchem Rechtsgrund - 
Eigentum des Lieferanten (Vorbehaltsware). 

8.2   Die Einziehung einzelner Forderungen in lau-
fender Rechnung oder die Saldenziehung und 
deren Anerkennung heben den Eigentumsvor-
behalt nicht auf. 

8.3   Der Kunde ist widerruflich und solange er sei-
nen Verpflichtungen gegenüber dem Lieferan-
ten vereinbarungsgemäß nachkommt, be-
rechtigt, die Vorbehaltsware im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr zu veräußern, zu verwen-
den oder einzubauen. In diesem Fall tritt der 
Kunde hiermit die ihm aus der Veräußerung, 
Auslieferung oder dem Einbau entstehenden 
Forderungen gegen seine Abnehmer in Höhe 
des Rechnungswertes der Lieferung des Lie-
feranten an den Lieferanten ab. Der Lieferant 
nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist zur Ein-
ziehung der Forderungen ermächtigt, solange 
der Lieferant nicht widerspricht. Das Recht 
des Lieferanten auf Einziehung bleibt davon 
unberührt. 

8.4  Wird die Vorbehaltsware zu einer neuen be-
weglichen Sache be- oder verarbeitet oder 
umgebildet, so erfolgt dies für den Lieferanten 
als Hersteller im Sinne des § 950 BGB. Der 

Lieferant erwirbt das Eigentum an den Zwi-
schen- oder Endprodukten. Der Kunde ver-
wahrt die Ware für den Lieferanten. Bei Ver-
bindung, Vermischung oder Vermengung mit 
anderen Gegenständen erwirbt der Lieferant 
Miteigentum im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware zu den anderen Waren im 
Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder 
Vermengung.   

8.5  Wird die Vorbehaltsware als wesentlicher Be-
standsteil in das Grundstück des Kunden ein-
gebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die aus 
der Veräußerung des Grundstückes oder von 
Grundstücksrechten entstehenden Forderun-
gen in Höhe des Werts der Vorbehaltsware 
zum Zeitpunkt des Einbaus und alle Neben-
rechte mit Rang vor dem Rest an den diese 
Abtretung annehmenden Lieferanten ab. Der 
Wert der Vorbehaltsware bestimmt sich nach 
deren Listenpreis unter Berücksichtigung ei-
nes angemessenen Gebrauchtnachlasses. 
Erwirbt ein Dritter aufgrund einer vom Kunden 
vorgenommenen Herstellung, Verbindung, 
Vermischung etc. Eigentum an den Vorbe-
haltswaren des Lieferanten, so tritt der Kunde 
schon jetzt die Ansprüche gegen seinen Ver-
tragspartner mit allen Nebenrechten in Höhe 
des Wertes der Vorbehaltsware des Lieferan-
ten zuzüglich 20 % mit Rang vor dem restli-
chen Teil seiner Forderung an den diese Ab-
tretung annehmenden Lieferanten ab. Der 
Wert der Vorbehaltsware bestimmt sich nach 
deren Listenpreis unter Berücksichtigung ei-
nes angemessenen Gebrauchtnachlasses. 

8.6 Im Falle eines Abtretungsverbotes bei der 
Weiterveräußerung oder bei Zahlungsverzug 
ist der Kunde verpflichtet, die Vorausabtretung 
seinem Drittkäufer bekannt zu geben. Bei 
Zahlungsverzug des Kunden ist der Lieferant 
berechtigt, die abgetretenen Forderungen bei 
Drittschuldnern direkt einzuziehen. 

8.7 Außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsver-
kehrs sind Verfügungen des Kunden, insbe-
sondere Verpfändungen und Sicherungsab-
tretungen der Vorbehaltsware des Lieferan-
ten, unzulässig. Der Kunde ist verpflichtet, den 
Lieferanten unverzüglich zu benachrichtigen, 
wenn Zugriffe Dritter auf die dem Lieferanten 
gehörenden Gegenstände und Forderungen 
erfolgen. Der Kunde hat die Kosten einer In-
terventionsklage zu tragen, wenn der Zugriff 
von ihm zu vertreten ist. 
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8.8 Bei Zahlungsverzug ist der Kunde zur Heraus-
gabe der in Vorbehalt stehenden Gegen-
stände an den Lieferanten verpflichtet. Dar-
über hinaus ist er auf Verlangen verpflichtet, 
dem Lieferanten sämtliche Auskünfte zu ertei-
len und Belege zur Verfügung zu stellen, die 
für die Geltendmachung der abgetretenen 
Forderungen durch den Lieferanten benötigt 
werden. 

8.9  Übersteigt der Wert der an den Lieferanten 
gegebenen Gesamtsicherung aus der Ge-
schäftsverbindung die gesicherten Forderun-
gen um mehr als 10 %, so ist der Lieferant auf 
Verlangen des Kunden verpflichtet, insoweit 
Rückübertragung vorzunehmen. Die Auswahl 
der zurück zu übertragenden oder freizuge-
benden Sicherheiten erfolgt durch den Liefe-
ranten. Der Wert der gesicherten Forderung 
des Lieferanten bestimmt sich nach dem rea-
lisierbaren Wert der gesicherten Forderungen. 

 
D  Entsorgung und Recycling  
 
1.  Angebot des Lieferanten und Pflichten des 

Kunden bei der Beauftragung 
1.1  Das Angebot des Lieferanten für die Entsor-

gung und das Recyceln von Böden/Boden-
bauschuttgemischen erfolgt unter dem Vorbe-
halt der Umweltunbedenklichkeit der zu ent-
sorgenden und zu recycelnden Materialien 
(Kategorie Z0 gemäß Technischer Richtlinie 
der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
(LAGA)). Zudem erfolgt das Angebot unter der 
Bedingung, dass die zu entsorgenden und re-
cycelnden Materialien mindestens stichfest 
sind (Bodenklasse 3 - 5). Für Beton/Rotzie-
gel/gemischten Bauschutt gilt ein Zuord-
nungswert von maximal Z1.1 gemäß Techni-
scher Richtlinie Bauschutt der LAGA. Der 
Kunde ist verpflichtet, die in Ziff. D 1.1 genann-
ten Voraussetzungen sicherzustellen. Vor 
Entsorgungsbeginn hat der Kunde dem Liefe-
ranten entsprechende Bescheinigungen ge-
mäß den LAGA-Richtlinien unaufgefordert 
vorzulegen. 

1.2 Empfehlungen des Lieferanten hinsichtlich der 
Einhaltung der Richtlinien erfolgen frei von 
Haftung des Lieferanten, es sei denn, der Lie-
ferant handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig. 

 
 
 

2.  Haftungsumfang 
Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die 
durch Nichteinhaltung der vorgenannten Vo-
raussetzungen (Ziffer D.1) entstehen, es sei 
denn, der Lieferant handelt vorsätzlich oder 
grob fahrlässig. Der Kunde hat den Lieferan-
ten von Inanspruchnahmen Dritter freizustel-
len, soweit diese auf der Nichteinhaltung der 
vorgenannten Voraussetzungen beruhen. 

 
3.  Nebenpflichten des Kunden 
3.1 Der Kunde hat die Pflicht, alle für die Abholung 

und die Aufnahme von Baustoffen erforderli-
chen Maßnahmen zu treffen. Insbesondere ist 
der Kunde verpflichtet, dass das für den Aus-
hub und den Transport von Baustoffen einge-
setzte Fahrzeug den Aushubort ohne jegliche 
Gefahr erreichen und wieder verlassen kann. 
Dies setzt einen ausreichend befestigten, mit 
schweren Lastwagen ohne Allradantrieb (bis 
40 t) unbehindert befahrbaren Anfuhrweg vo-
raus. Der Kunde ist verpflichtet, eventuell für 
die Anfahrt erforderliche Ausnahme- und Son-
dergenehmigungen auf seine Kosten zu be-
schaffen. Der Kunde ist verpflichtet, eine be-
vollmächtigte Person zur Einweisung in die 
Aushubstelle, zur Entgegennahme und zur 
Unterzeichnung der Abholpapiere bereitzu-
stellen. 

3.2 Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass der 
Standort des Aushubs so abgesichert ist, dass 
Dritte nicht geschädigt werden können. Der 
Kunde hält den Lieferanten von Inanspruch-
nahmen Dritter frei. Für Beseitigungen der 
durch den Arbeitsablauf verursachten Ver-
schmutzungen, insbesondere von Straßen, 
Bürgersteigen, Gebäudeteilen und Kanalisati-
onen, ist ausschließlich der Kunde verantwort-
lich. 

3.3 Für den Fall, dass der Kunde eine der Pflich-
ten nach Ziffer D 3.1 oder D 3.2 verletzt, ist der 
Lieferant berechtigt, nach eigenem Ermessen 
zu handeln und die dadurch entstandenen 
Kosten dem Kunden in angemessener Höhe 
in Rechnung zu stellen. Dies umfasst insbe-
sondere die Nichtabholung oder Nichtrecyc-
ling der vereinbarten Menge sowie Fracht- 
und Wartezeiten.  

3.4  Kann die vom Lieferanten geschuldete Leis-
tung infolge eines Umstandes, den der 
Kunde zu vertreten hat, nicht durchgeführt 
werden, so wird der Ausfall der Entsorgung 
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und des Recycelns nach den in der Preisliste 
des Lieferwerkes aufgeführten Preisen dem 
Kunden in Rechnung gestellt. 

 
4.   Sicherheit 
4.1   Zur Sicherung der Erfüllung sämtlicher Forde-

rungen, auch der künftig entstehenden, die 
der Lieferant gegen den Kunden, gleichgültig 
aus welchem Rechtsgrund, hat, tritt der Kunde 
dem Lieferanten schon jetzt alle seine – auch 
künftig entstehende – Forderungen aus dem 
Bauvertrag, für dessen Ausführung das Ent-
sorgen und Recycling der Baustoffe vorgese-
hen ist, mit allen Nebenrechten in Höhe des 
Rechnungswertes des Lieferanten mit Rang 
vor dem restlichen Teil der Forderungen ab. 

4.2   Der Lieferant nimmt die Abtretungserklärung 
des Kunden hiermit an.  

4.3   Der Kunde hat dem Lieferanten auf dessen 
Verlangen hin diese Forderungen im Einzel-
nen nachzuweisen und seinem Vertrags-
partner die Abtretung mit der Aufforderung be-
kanntzugeben, bis zur Höhe der in Ziff. D. 4.1 
erläuterte Ansprüche an den Lieferanten zu 
zahlen. 

4.4  Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrags-
partner des Kunden von der Abtretung zu be-
nachrichtigen und die Forderungen einzuzie-
hen, wenn der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht ordnungsgemäß nach-
kommt oder in Vermögensverfall gerät. So-
lange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtun-
gen ordnungsgemäß nachkommt und kein An-
trag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder In-
solvenzverfahrens gestellt ist, wird der Liefe-
rant von diesem Recht keinen Gebrauch ma-
chen. 

   Der Lieferant ist berechtigt, jederzeit auch 
selbst den Vertragspartner des Kunden von 
der Abtretung zu benachrichtigen und die For-
derungen einzuziehen. Solange der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsge-
mäß nachkommt und nicht in Vermögensver-
fall geraten ist, insbesondere kein Antrag auf 
Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenz-
verfahren gestellt ist oder Zahlungseinstellun-
gen vorliegen, wird der Lieferant von diesen 
Befugnissen keinen Gebrauch machen und 
die Forderungen nicht einziehen. 

4.5   Für den Fall, dass der Kunde an den Lieferan-
ten abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt 
er dem Lieferanten bereits jetzt seine jeweilige 

Restforderung in Höhe dieser Forderungsteile 
zur Sicherung ab. Der Anspruch auf Heraus-
gabe der eingezogenen Beträge bleibt unbe-
rührt. Der Kunde darf seine Forderungen ge-
gen seinen Auftraggeber weder an Dritte ab-
treten noch verpfänden noch mit diesen ein 
Abtretungsverbot vereinbaren, soweit diese 
Forderung an den Lieferanten abzutreten ist. 

4.6   Bei laufenden Rechnungen gelten die o. g. Si-
cherungen als Sicherung der Erfüllung der 
Saldoforderung des Lieferanten. Der Kunde 
hat den Lieferanten von einer Pfändung oder 
jeder anderen Beeinträchtigung der Rechte 
durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. 
Er hat dem Lieferanten alle für eine Interven-
tion notwendigen Unterlagen zu übergeben 
und die dem Lieferanten zur Last fallenden In-
terventionskosten zu tragen. 

4.7   Der „Wert unserer Leistung“ entspricht dem in 
der Rechnung ausgewiesenen Vertragspreis 
zuzüglich 10 %. Auf Verlangen des Kunden 
wird der Lieferant die dem Lieferanten zu-
stehenden Sicherungen insoweit freigeben, 
als deren realisierbarer Wert die gesamten 
Forderungen des Lieferanten nach Satz 1 um 
10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugeben-
den Sicherheiten obliegt dem Lieferanten. 


